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 Veröffentlicht am 26.02.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

VVG §3 Abs2;

Rechtssatz

§ 3 Abs. 2 VVG bezieht sich lediglich auf Exekutionstitel, die eine Verp4ichtung zu einer Geldleistung enthalten, und

nicht etwa auf Exekutionen zur Erzwingung anderer Leistungen und Unterlassungen.
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